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Pflanzung beschlossen. Wie in ihrem ersten
Aufruf weist die Sektion besonders auf die
Linde hin, als den wohl geeignetsten Baum,
der Schönheit des Wuchses mit Stärke,
Nutzen in den duftenden Blüten, hohes Alter
und nicht zuletzt die Poesie des alten guten
Volksliedes am besten vereinigt.

Sowohl die Thurgauer wie die St. Galler
Heimatschutz-Vorstände anerbieten sich den
Gemeindebehörden mit Rat undTat behilflich
zu sein, wo immer man dem Gedanken
der Friedensbäume näher treten wolle. Es
gelte das Eisen zu schmieden solange es
warm sei; also vor der Herbstpflanzzeit
nochmals auf die Frage zu verweisen.

In diesem Sinne sei auch den
Heimatschutzfreunden anderer Landesgegenden die
Frage der Friedensbäume nochmals
nahegelegt.

Friedenslinden in Kirchberg. Unsere
Abbildung 19 zeigt die Gruppe der vier
hochragenden Friedenslinden bei der Kirche im
bernischen Kirchberg. Die Linden wurden
im Jahre 1712 vom dortigen Pfarrer Johann
Anton Franck gepflanzt zum Andenken an
den Frieden nach dem Siege von Villmergen.
Heute sehen wir da Bäume zu einer mächtigen
Gruppe aufgewachsen, unter der einige
Schattenbänke Platz gefunden. — Ein

frühes Dokument des Heimatschutzes ist
der Kaufsvertrag des Kirchspiels Kirchberg
mit dem Staate Bern vom 18. April 1865.
Der Lindenplatz mit den vier Bäumen
wurde unter der ausdrücklichen Bedingung
abgetreten, „die auf dem verkauften Grundstücke

sich befindlichen vier Linden zu
schonen und zu jeden und allen Zeiten zur
Erinnerung an die Villmerger Schlacht von
1712 zu dulden". Die Kircheinwohnergemeinde

hat sich auch verpflichtet vier junge
Linden zu pflanzen und zu erhalten, ferner
die Bänke zu erhalten und zu ersetzen, den
Lindenplatz als öffentlichen Platz stets
jedermann zugänglich und in Ehren zu halten.
Die Pflichten sind von der Kirchgemeinde
wohl erfüllt worden; sie hat später auch zu
Ehren der in Kirchberg verstorbenen
internierten Franzosen von 1871 neben den Linden
einen Gedenkstein errichtet.

Im Bilde 18 geben wir die Linde, die als
Gedenkzeichen neben dein Guglerstein in
Fraubrunnen gepflanzt ist; der Baum wurde
1898 an Stelle eines alten gesetzt und ist heute
zu schöner Fülle gediehen. Die unlängst
erneuerte Inschrift auf dem wohlerhaltenen
alten Gneis-Steine besagt, dass an jener
Stelle im Guglerkriege 800 Engländer
gefallen sind.

«HB
Wettbewerb der Verkaufsgenossenschaft.

Preissumme Fr. 2000.

Programm.
Allgemeine Bedingungen. Die

Verkaufsgenossenschaft SHS des schweizerischen
Heimatschutzes veranstaltet unter
schweizerischen Künstlern, Handwerkern und
Gewerbetreibenden einen Wettbewerb zur
Gewinnung von künstlerischen Reiseandenken.
Alle Arbeiten, die der Jury eingereicht werden,
müssen Originalarbeiten sein und dürfen sich
bisher noch nicht im Handel befunden haben.
Zeichnerische Entwürfe werden zum Wettbewerb

nur für graphische Arbeiten zugelassen.
Muster oder fertig ausgeführte Arbeiten
erhalten den Vorzug. Es gelten folgende
Allgemeinbestimmungen, an die sich die
Teilnehmer amWettbewerb genau zu halten haben.

1. Die einzuschickenden Arbeiten sollen
schweizerischen Charakter tragen und
typische Reiseandenken sein. Fremdländische
Formen und Techniken sind zu vermeiden.

Es kann versucht werden, eine sinngemässe
Beziehung des Andenkens zu einem
bestimmten Ort oder zu einer bestimmten
Gegend auszudrücken. Orts- oder Bergnamen
oder Bezeichnungen von Gegenden sollen am
Andenken nicht angebracht werden.

2. Jene Artikel, die man bereits heute als
sogenannte Souvenirartikel an Fremdenplätzen

verkauft, die aber bisher erfahrungs-
gemäss fast immer minderwertig gewesen
sind, können in den Wettbewerb einbezogen
werden, denn die Jury begrüsst es, wenn
versucht wird, gerade diese künstlerisch zu
heben und in gute Formen zu bringen.

3. Als besonders geeignet für den
Wettbewerb sind unsere Heimindustrien zu
bezeichnen. Wir erwähnen besonders Töpfereien,

Holzschnitzereien, Webereien, Klöppelspitzen

und Filigran.
4. Die Herstellung eines Andenkens als

119

Pflanzung beseblossen. Vie in ibrem ersten
Aufruf weist ciie Lektion besonäers ant clie
Linäe Kin, als clen wobl geeignetsten Saum,
cler Lcnönneit äes Wucbses mit Stärke,
Eutzen in clen cluttenclen Slüten, Koties Alter
nncl nickt zuletzt clie Poesie cies «lten guten
VolKsliecles am besten vereinigt.

Sowobl ciie tburgsuer wie ciie St. Oaller
tteimatscbutz-Vorstänäe anerbieten sicb cien
Oemeinclebebörclen mithat unci tat bebiltlick
zu sein, wo immer man ciem (ZecianKen
cier Lrieciensbäume näber treten wolle. Ls
gelte cias Lisen zu scbmiecien solange es
warm sei; also vor cier tterbstpilanzzelt
nocbmals aut ciie Lrage zu verweisen.

In ciiesem Sinne sei aucb cien tteimat-
»cbutzfreunäen ancierer Lanäesgegenäen clie

Lrsge cier Lrieciensbsume nockinals nake-
gelegt,

^riec/ens/mc/en in Klrc/tberg, Onsere Ab-
bilciung 19 zeigt clie Oruppe cier vier Kock-
ragencien Lrieciensiincien bei cier Kircbe im
berniscben KircKberg. Oie Linclen würcien
im Satire 1712 vom ciortigen Ltarrer ^okann
Anton LrgncK geptlanzt zum AnclenKen an
clen Lrieclen nacb ciem Siege von Villmergen,
tteute seben wir cls Säume zu einer mäcbtigen
Oruppe autgewacbsen, unter cier einige
LcbattenbänKe Platz getuncien. — Lin

trübes Dokument cles tteimatscbutzes ist
cier Kantsvertrag cies Kircbspiels KircKberg
mit ciem Staate Sern vom 18. April I86S.
Oer Lincienplatz mit cien vier Säumen
wurcie unter üer auscirücklicben Seciingung
abgetreten, ,,ciie aut ciem verkauften Orunä»
stücke sicK betincilicben vier Linclen zu
scbönen unci zu jecien unci allen leiten zur
Lrinnerung sn ciie Viilmerger Scblscbt von
1712 zu ciulcien". Die KircbeinwoKnerge-
meincie Kat sicK auck verptlicktet vier junge
Lincien zu pflanzen unci zu erkalten, terner
ciie Sänke zu erkalten unci zu ersetzen, cien
Lincienplatz als öttentlicken Platz stets
jeciermsnn zugönglick unci in LKren zu Kalten,
Die pfliebten sinci von cier KircKgemeincle
wobi erfüllt worclen; sie Kst später suck zu
LKren cier in Kircbberg verstorbenen inter-
nierten Lranzosen von 1871 neben cien Lincien
einen OeäenKstein erricKtet.'

Im Silcle 13 geben wir ciie Linäe, ciie als
OeclenKzeicben neben ciem Ouglerstein in
Lraubrunnen gepflanzt ist; cier Saum wurcie
1898 an 8telle eines alten gesetzt unct ist Keute
zu scköner Lüile geclieken. Oie unlängst
erneuerte InscKritt aut ciem woklerkaltenen
alten Oneis-8teine besagt, ciass an jener
8teile im OuglerKriege 890 Lngläncler ge-
fallen sincl.

Wettbewerb äer VeiKsukszzenoLLenscKskt.
preissumme i?r, 2vl)<).

progrsi» m.
Attgememe iZectkngungen. Oie Verkaufs-

genossensckgft S r^/ 6 cles sckweizeriscken
tteimstsckutzes veranstaltet unter sckwei-
zeriscken Künstlern, ttanclwerkern unci Oe-
werbetreibencien einen Wettbewerb zur Oe-
winnung von KllnstieriscKen /?l?i«eancke,!/cen.
Alle Arbeiten, ciie cier ^>urv eingereickt wercien,
müssen Originalarbeiten sein unci ciürfen sicK
Kisker nocK nickt im ttanclel beiuncien baben,
Zeicimeriscne Lntwürke werclen zum Wettbe-
werd nur für grapkiscke Arbeiten zugelassen,
Muster ocler fertig ausgekübrte Arbeiten
erkalten cien Vorzug. Ls gelten tolgencle
Allgemeindestimmungen, an ciie sicb ciie teil-
nebmer smWettbewerb genau zu Kalten Kaden.

l. Oie einzuscnickenclen Arbeiten sollen
sckweizeriscken OKaraKter tragen uncl
tvpiscbe l^eisesncienken sein. LremclläncliscKe
Lormen unci teckniken sincl zu vermelcien.

Ls Kann versuckt wercien, eine sinngemässe
SezieKung äes AncienKens zu einem be-
stimmten Ort «äer zu einer destimmten Oe-
genä auszuärücken. Orts- oäer Sergnamen
oäer SezeicKnungen von Oegencien sollen am
AnclenKen nickt angebrsckt weräen.

2. ^ene Artikel, äie man bereits beute als
sogenannte 8«uvenirartiKel sn Lremclen-
platzen verkauft, äie aber Kisker erfskrungs-
gemäss tast immer minäerwertig gewesen
sinä, Können in äen Wettbewerb einbezogen
weräen, clenn äie ^urv begrüsst es, wenn
versuckt wirä, geracie äiese KUnstleriscK zu
Keben unä in gute Lormen zu bringen.

3. Als besonclers geeignet für äen Wett-
bewerd sinä unsere tteiminciustrien zu de-
zeicbnen. Wir erwärmen besonciers töpke-
reien, ttolzscbnitzereien, Webereien, Klöppel-
spitzen unä Liligran.

4. Oie tterstellung eines AncienKens als
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Heimarbeit macht keine wesentliche
Bestimmung der Wettbewerbsbedingungen aus.
Ebenso willkommen wie Heimarbeiten ist dem
SHS neuzeitliches Kunstgewerbe, nur soll es
schweizerischen Charakter tragen und durchaus

Qualitätsarbeit sein.
5. Die Jury legt Wert auf solche

Reiseandenken, die von Berufsverbänden oder
genossenschaftlich eingerichteten Vereinigungen

vorteilhaft im grossen und mit billigen
Kosten hergestellt werden können.

6. Die Reiseandenken, die dieser
Wettbewerb anstrebt, dürfen auch
Gebrauchsgegenstände sein.

7. Zur Prämiierung der beiden Arbeiten
stehen dem Preisgericht 2000 Franken zur
Verfügung. Es verwendet sie nach
Gutdünken und braucht sie nicht unbedingt zu
verteilen; der Mindestpreis, der ausgerichtet
wird, darf nie unter dem Wert eines
Gegenstandes bleiben.

Geeignete Arbeiten können auch durch
Ehrenmeldungen ohne Geldpreis ausgezeichnet

werden, sofern die 2000 Franken bereits
zur Verteilung gekommen sind.

8. Die prämiierten Arbeiten gehen in den
Besitz der Verkaufsgenossenschaft SHS
über. Sie erwirbt durch die Ausrichtung des
Preises das Urheberrecht, über das sie in
jeder Hinsicht frei verfügen kann. Bei der
Vervielfältigung der prämiierten Arbeiten
soll in erster Linie der Urheber berücksichtigt
werden, doch behält sich die
Verkaufsgenossenschaft SHS das Recht vor, die
Aufträge zur Ausführung prämiierter Arbeiten
auch anderweitig zu vergeben. Lieferanten
des SHS müssen dessen Mitglieder werden.

9. Alle prämiierten Arbeiten kommen mit
dem gesetzlich geschützten Qualitätszeichen
SHS zum Verkauf durch die ständigen
Filialen der Genossenschaft oder auf den
temporären Verkäufen.

An folgenden Orten sind ständige 8HS-
Filialen eingerichtet oder fanden sonstige
Verkäufe statt: Arosa, Basel, Chur, Engelberg,

Genf, Lugano, Neuenburg, Ragaz,
Rheinfelden, St. Gallen, St. Moritz, Winterthur

und Zürich.
10. Die Bewerber haben zwei

Wettbewerbsformulare, die diesen allgemeinen
Bedingungen beiliegen, im Doppel genau
auszufüllen. Das Original ist der Sendung
beizulegen, das Doppel des Originals ist
verschlossen an die Geschäftsstelle der
Verkaufsgenossenschaft SHS, Schwanengasse7, Bern,
zu schicken.

Alle Vorschriften, namentlich auch jene in
bezog auf die Verpackung, sind genau zu

befolgen. Für alle Schäden infolge mangelhafter

Verpackung haftet einzig der
Bewerber.

11. Unter dem Nettopreis (siehe
Wettbewerbsformular) verstehen wir denjenigen
Preis, zu dem der Einzelgegenstand an
die Verkaufsgenossenschaft SHS abgegeben
wird. Der Aufsichtsrat der Verkaufsgenossenschaft

bestimmt jeweilen den endgültigen
Verkaufspreis, zu dem die Erzeugnisse an
ihren ständigen Filialen und an den temporären

Verkäufen ausgelegt werden.
12. Die Wettbewerbsarbeiten sind

sorgfältig verpackt in Kisten oder dauerhaften
Schachteln mit der Aufschrift:

S H S-Wettbewerb, Kunstmuseum Bern,
Waisenhausstrasse 12, franko einzuschicken.

Die Sendungen sollen nicht vor dem
1. Februar 1920 und nicht nach dem 15. Febr.
1920 in Bern ankommen. Sendungen, deren
Datum des Poststempels später als vom
15. Februar herrührt, werden zur
Begutachtung nicht mehr zugelassen.

13. Das Preisgericht setzt sich wie folgt
zusammen: Herr Hans Balmer, Architekt, i.F.
v. Ziegler <S Balmer, St. Gallen ; Herr Auguste
Bastard, Maler, Genf; Herr Théodore
Delachaux,Maler,Neuenburg ; HerrRobertGreuter,
Architekt, Bern, als Obmann; Herr Nikolaus
Hartmann, Architekt, i. F. Nikolaus Hartmann

& Cie., St. Moritz.
14. Das vorstehende Wettbewerbsprogramm

wurde von den Preisrichtern
gutgeheissen.

15. Jedem Teilnehmer am Wettbewerb
wird das Protokoll des Preisgerichts zugestellt

werden.
16. Alle Arbeiten sind mit einem deutlich

geschriebenen Motto zu versehen. Ein mit
dem gleichen Motto versehener Briefumschlag

soll den Namen und die genaue
Adresse des Verfassers enthalten. Je ein
solcher Briefumschlag, der aussen das Motto
trägt und der innen Name und Adresse des
Verfassers enthält, ist sowohl der Sendung
ins Kunstmuseum Bern als auch dem Doppel
an die Geschäftsstelle, Schwanengasse 7,
Bern, beizufügen.

Bern und Neuenburg, 15. September 1919.

Für die Verkaufsgenossenschaft SHS
Der Obmann:
Rob. Greuter.

Der Schreiber:
Theodore Delachaux.

Ein ausführliches Verzeichnis der durch
den Wettbewerb gewünschten Arbeiten ist zu
beziehen durch die Geschäftsstelle des SHS.,
Schwanengasse y, Bern.

Redaktion: Dr. JULES COULIN, BASEL, Oberer Heuberg 22, Telephon 1387.
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tteimarbeit macbt Keine wesentlicbe Se-
Stimmung cier Wettbewerbsbedingungen aus,
Ldenso willkommen wie Heimarbeiten ist äem
8 8 neuzeitlicbes Kunstgewerbe, nur soll es
scbweiteriscben ObaraKter tragen nnci ciurck-
ans (Zuslitatsarbeit sein.

5. Oie ^urv legt Wert aut solcbe IZeise-
andenken, clie von Serufsverdsnden ocier
genossensckaktlick eingericbteten Vereinigiin-
gen vorteilbatt im grossen nnct niit billigen
hosten Kergestellt werclen Können,

6. Oie kceiseandenken, ciie ciieser Weit-
bewerb anstrebt, dürfen aucb Oebraucbs-
gegenstände sein,

7. ?ur Lrämiiercmg cier beicien Arbeiten
steben clem preisgerickt 2999 LranKen zur
Vertilgung, Ls verwendet sie nacb Oiit-
ciünken unci braucbt sie nicbt nndeciingt zu
verteilen; cier Mindestpreis, cier ausgericbtet
wircl, ciarf nie tinter clem Wert eines Oegen-
Standes bleiben.

Oeeignete Arbeiten Können aucb durcb
LKrenmeldungen obne Oeldpreis ausgezeicb-
net werden, sofern die 2999 LranKen bereits
znr Verteilung gekommen sind.

8. Oie prämiierten Arbeiten geben in den
Sesitz der VerKautsgenossenscbaft 8 tt 8
nber. 8ie erwirbt dnrcb die Ausricbtung des
Preises dss Orbederrecbt, über dqs sie in
jeder ttinsicbt trei verfügen Kann. Sei der
Vervielfältigung der prämiierten Arbeiten
soll in erster Linie der Orbeber derücksicbtigt
werden, docb Kebält sicb die VerKauksge-
nossenscbaft 8 tt 8 das kZecbt vor, die Anf-
träge zur Ausfübrung prämiierter Arbeiten
ancb anderweitig zn vergeben. Lieferanten
des 8 tt 8 müssen dessen Mitglieder werden,

9. Alle prämiierten Arbeiten Kummen mit
dem gesetzlicb gescbützten (ZualitätszeicKen
8 tt 8 zum Verkauf durcb die ständigen
Liliaien der Oenvssenscnaft oder auf den
temporären VerKänken.

An folgenden Orten sind ständige 8 tt 8-
Liliaien eingericbtet oder fanden sonstige
Verkäufe statt: Arosa, Sasel, OKur, Lngel-
berg, Oenf, Lugano, IVenenburg, kcagsz,
kcbeinfelden, 8t. Oallen, 8t. Moritz, Winter-
tbur und Surick.

10. Oie Sewerber Kaden zwei Wettbe-
werbstormniare, die diesen allgemeinen Se-
dingungen beiiiegen, im Ooppel genan aus-
zutüllen. Oas Original ist der 8endung bei-
znlegen, das Ooppel des Originals ist ver-
scbiossen an die Oescbaftsstelle der Verkaufs-
genossenscbaft 8 tt 8, 8cbwanengasse 7, Sern,
zn scbicken.

Alle VorscKrikten, namentlick auck jene in
bezug auf die Verpackung, sind genau zu

befolgen. Lür alle 8cnäden infolge Mangel-
bakter Verpackung Kattet einzig der Se-
wcrber.

11. Onter dem Nettopreis (siebe Weit-
dewerbstormular) versteken wir denjenigen
Lreis, zu dem der Linzelgegenstand an
die VerKaufsgenossenscKuft 8 tt 8 abgegeben
wird. Oer Autsicbtsrat der Verkaufsgenossen-
scbakt bestimmt jeweilen den endgültigen
Verkaufspreis, zu dem die Lrzeugnisse an
ibren ständigen Liliaien und an den tempo-
rären Verkäufen ausgelegt werden,

12. Oie Wettbewerbsarbeiten sind sorg-
fältig verpackt in Kisten oder dauerbstten
8cbacbteln mit der Auisebrift:

8 tt 8-Wettbewerd, Kunstmuseum Sern,
Waisennausstrssse 12, frank« einzuscbicken,

Oie Sendungen sollen nicbt vor dem
I. Ledrusr 1929 und nicbt nacb dem 15. Lebr.
1929 in Sern ankommen, 8endungen, deren
Latum des Poststempels später als vom
15, Ledruar KerrllKrt, werden zur Segut-
acktung nickt mekr zugelassen.

13. Oas preisgerickt setzt sicK wie folgt
zusammen: tterr ttans Salmer, ArcKiteKt, i. L,
v, ^iegler <S Sslmer, 8t, Oallen; tterr Auguste
Sastard, Maler, Oenf; tterr tkeodore Oela-
ckaux,Maler,I^euenbcirg; tterrkcudertOreuter,
ArcbiteKt, Sern, ais Obmann; tterr iXiKolaus
ttartniann, ArcbiteKt, i. L, >IiKolaus ttsrt-
mann <ö Oie., 8t, Moritz.

14. Oas vorstellende Wettbewerbspro-
gramm wurde von den preisricbtern gnt-
gebeissen,

15. ^edem teiinebiner am Wettbewerb
wird das Protokoll des preisgericbts zuge-
stellt werden.

16. Alle Arbeiten sinci mit einein deutiicb
gescbriebenen /i^vtto zl, verseben. Lin mit
dem gleicben Motto versebener Srietuin-
scblag soll den I^amen und die genaue
Adresse des Verfassers entbglten, ^>e ein
svlcber Sriefumscblag, der aussen das Motto
trägt und der innen i^Iäme und Adresse des
Verfassers entbält, ist sowoKI der 8endung
ins Kunstmuseum Sern als auck dem Ooppel
an die OescKäftsstelle, 8cKwanengasse 7,
Sern, beizufügen.

Sern und l>Ienenbnrg, 15, 8eptember 1919,

Lür die VerKaufsgenossenscbaft 8 tt 8

Oer Obmann:
/vsb. <Zren/er.

Oer 8cbreiber:
Lneoc/ore Oe/ac/i«nx,

Lin au«/ü/!r//cne« Verze/cnn/s cier cinrc/i
c/en IVe//bei^erc> gen'nn«cn/en >iröe//en ?u
b«/e/!en c/urcn c/ie c?excnä//sx/e//e c/e«

6c/!ira?ienga«5e 7, öern.

NectsKtion: Or. 1Obb8 OObtblbl, 8/X3bb, Oberer bteuberg 22, leiepbon 1387.
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